
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/11/27 2001/14/0081
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.2001

Index

21/01 Handelsrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §9 Abs1 idF 1993/818;

EStG 1988 §9 Abs3 idF 1993/818;

HVertrG 1993 §24;

Beachte

Besprechung in:SWK 13/14/2005, W 43 - W 50; ÖStZ 18/2003, 395-399; SWK 20/21/2003, W 109 - W 112;

Rechtssatz

Der Ausgleichsanspruch nach § 24 HVertrG 1993 hängt (vergleichbar dem Anspruch nach § 89 b des deutschen HGB) -

aus der Sicht des Handelsvertreters - mit dem Verlust künftiger Provisionen (Hinweis E 18. Dezember 1997,

96/15/0140) und - aus der Sicht des Unternehmers - mit zu erwartenden künftigen Vorteilen aus den

Geschäftsverbindungen mit vom Handelsvertreter geworbenen Kunden zusammen.
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